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Erfolg braucht Vertrauen ! 
 

 
 

von Joachim Schwind, 
Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG 

 
Quelle: BetrAV 3/2004, Seite 199 ff. 

 
Mit dem Altersvermögensgesetz (AVmG) 
und dem Hüttenknappschaftlichen  
Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetz 
(HZvNG) wurden die Rahmenbedingungen 
für die betriebliche Altersversorgung deut-
lich verbessert. Hierzu zählen insbesondere 
die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 
EStG und § 10 a / Abschnitt XI EStG, die 
Einführung der sofortigen Unverfallbarkeit 
für Beiträge aus Entgeltumwandlung sowie 
die Gleichstellung von Arbeitnehmerbei-
trägen aus dem versteuerten Einkommen 
mit Beiträgen aus Entgeltumwandlung 
hinsichtlich der sofortigen Unverfallbarkeit 
und der Förderungsmöglichkeiten nach 
§ 10 a / Abschnitt XI EStG. 
 
Die Bundesregierung hat mit diesen ge-
setzgeberischen Maßnahmen gezielt eine 
Lenkungsmaßnahme hin zu den kapitalge-
deckten externen Durchführungswegen der 
betrieblichen Altersversorgung gesetzt, um 
im Hinblick auf das langfristig absinkende 
Rentenniveau in der gesetzlichen Renten-
versicherung den Arbeitnehmern einen 
Ausgleich durch den eigenverantwortli-
chen Aufbau einer betrieblichen Altersver-
sorgung zu ermöglichen. 
 
Die im Oktober 2003 von Infratest Sozial-
forschung vorgelegte Umfrage zur Situati-
on und Entwicklung der betrieblichen  
Altersversorgung in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst 2001-2003 im 
Auftrag des Bundesministeriums für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung (BMGS) 
hat ergeben, dass die gesetzgeberischen  

Maßnahmen zu einem deutlichen Ausbau 
der betrieblichen Altersversorgung geführt 
haben. So stieg die Teilnahme der Be-
schäftigten in der Privatwirtschaft in der 
betrieblichen Altersversorgung innerhalb 
von 15 Monaten von 38 % auf 43 %. Dies 
ist ein beachtlicher Erfolg. 
 

Studie: Betriebliche Altersversorgung in Deutschland            
Betriebsstätten, Arbeitnehmer
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Bezogen auf die einzelnen Durchfüh-
rungswege konnte dabei insbesondere die 
Pensionskasse einen deutlichen Zuwachs 
erzielen. 
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Studie: Betriebliche Altersversorgung in Deutschland 
Durchführungswege nach Arbeitnehmern
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Zu dem starken Anstieg der betrieblichen 
Altersversorgung haben insbesondere Mo-
delle der tariflichen Altersversorgung ge-
führt. Besonders erfolgreich sind Modelle, 
welche einen originären Arbeitgeberbei-
trag -wirtschaftlich i. d. R. finanziert durch 
Austausch eines tarifvertraglich geregelten 
Vergütungsbausteins- oder eine Entgelt-
umwandlung zum Gegenstand haben.  
 
Soweit die Modelle den Arbeitnehmern die 
Wahl zwischen der Riester-Förderung 
(Entgeltumwandlung aus dem Netto) bzw. 
der Eichel-Förderung (Brutto-
Entgeltumwandlung) zulassen, entscheiden 
sich i. d. R. rd. 95 % der an der zusätzli-
chen Altersversorgung teilnehmenden Ar-
beitnehmer für die Bruttoentgeltumwand-
lung (Eichel-Förderung). Die Beteili-
gungsquote an Modellen der tariflichen 
Altersversorgung liegt, soweit diese aus-
schließlich einen originären Arbeitgeber-
beitrag vorsehen, i. d. R. bei 90 % bis 
100 %. Bei Modellen, bei denen sich das 
Arbeitgeberangebot lediglich auf die Um-
setzung des Anspruchs auf Entgeltum-
wandlung beschränkt, liegen die Beteili-
gungsquoten derzeit (noch) unter 10 %. 
Enthalten die Modelle einen zusätzlichen 
Anreiz, z. B. in Form einer zusätzlichen 
"Arbeitgeberförderung", so erhöhen sich 
die Teilnahmequoten mit ca. 20 % bis 30 
% deutlich. Auf Grund der bisherigen Er-
fahrungen ist zu erwarten, dass bei einem 
anhaltenden Engagement der Tarifpartner 

und Betriebe sich die Teilnahmequote im 
Zeitablauf kontinuierlich erhöhen wird. 
 
Die bislang vorliegenden Erfahrungen zei-
gen daher, dass die steuerlichen Anreize 
ihre Lenkungsfunktion hin zu den externen 
Durchführungswegen der kapitalgedeckten 
Altersversorgung erfüllt haben. Ein beson-
ders anschauliches Beispiel dafür, in welch 
hohem Maße die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen auf die Finanzierungswege der 
betrieblichen Altersversorgung einwirken, 
ist die mit Einführung des § 3 Nr. 63 EStG 
ausgelöste Neugründung von über 20 Pen-
sionskassen durch Lebensversicherungsun-
ternehmen und Finanzdienstleister. 
 
Es hat sich zudem gezeigt, dass für den 
Ausbau der kapitalgedeckten externen be-
trieblichen Altersversorgung eine grundle-
gende Voraussetzung die steuerliche För-
derung mit der damit verbundenen Len-
kungswirkung ist. Für die politisch ange-
strebte und für die künftige ausreichende 
Alterssicherung der Arbeitnehmer notwen-
dige flächendeckende Beteiligung sind 
dagegen offensichtlich innovative Tarif-
modelle, möglichst in Kombination mit 
unterstützenden betrieblichen Maßnahmen, 
der entscheidende Erfolgsfaktor.  
 
Weiterhin muss es gelingen, den Beschäf-
tigten neben der Notwendigkeit des Auf-
baus einer ergänzenden betrieblichen Al-
tersversorgung zugleich die damit verbun-
dene "persönliche" Vorteilhaftigkeit 
glaubhaft zu vermitteln. Andernfalls wird 
statt des von der Politik erwarteten "runs" 
auf die betriebliche Altersversorgung diese 
vielmehr mit einem hohen Beratungs- und 
Erklärungsaufwand zum Arbeitnehmer 
gebracht werden müssen. Beispiel hierfür 
sind die komplexen Rahmenbedingungen 
für die sog. Riester-Rente. Hier wurde ein 
wichtiger Schritt weg von der Umlagefi-
nanzierung hin zur kapitalgedeckten Al-
tersversorgung eingeleitet. Die komplexen 
Rahmenbedingungen lassen aber nicht nur 
viele Arbeitnehmer sondern auch betrieb-
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lich wie privatwirtschaftlich organisierte 
Anbieter von Altersversorgungsleistungen 
Abstand von diesem Modell nehmen. Mit 
dem Alterseinkünftegesetz werden jetzt 
erfreulicherweise erste deutliche Schritte 
zur Vereinfachung eingeleitet, so dass die 
"Riester-Rente" -weitere Vereinfachungen 
vorausgesetzt- langfristig vergleichsweise 
zunehmend attraktiver wird. 
 
Der Ausbau der betrieblichen Altersver-
sorgung beruht daher im Wesentlichen auf 
einer Kombination von steuerlicher Förde-
rung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG so-
wie auf fördernden Modellen der betriebli-
chen und tariflichen Altersversorgung. Die 
erfolgreichen Modelle zeichnen sich dabei 
durch klare Strukturen und hohe Transpa-
renz aus. Sowohl die Arbeitgeber als Trä-
ger der betrieblichen Altersversorgung als 
auch die Arbeitnehmer, welche wirtschaft-
lich nicht unerheblich zur Finanzierung der 
ergänzenden betrieblichen Altersversor-
gung beitragen, beteiligen sich in der ge-
meinsamen Erwartung der langfristigen 
Vorteilhaftigkeit der Kapitaldeckung ge-
genüber dem Umlageverfahren. Dieses 
Vertrauen gilt es zu erhalten und zu stär-
ken, damit die bisherigen Erfolge nicht 
wieder gefährdet werden.  
 
Anlass zur Sorge geben hier Regelungen 
aus dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz bezüg-
lich der Verbeitragung der Leistungen aus 
der betrieblichen Altersversorgung sowie 
geplante Regelungen aus dem Altersein-
künftegesetz (AltEinkG). Der vorgesehene 
ersatzlose Wegfall des § 40 b EStG bedeu-
tet im Ergebnis nahezu eine Halbierung 
des bestehenden steuerlichen Förderrah-
mens. Der Förderrahmen müsste jedoch 
vor dem Hintergrund des erklärten Ziels 
eines Aufbaus einer zusätzlichen arbeit-
nehmerfinanzierten Altersversorgung er-
höht und nicht verringert werden. Denn 
soweit künftig zunehmend der Dotierungs-
rahmen von 4 % bereits vom Arbeitnehmer 
durch Entgeltumwandlung ausgeschöpft 
wird, verbleibt kein oder nur noch wenig 

Raum für die arbeitgeberfinanzierte Al-
tersversorgung. Hierbei wird oft überse-
hen, dass die arbeitgeberfinanzierte Alters-
versorgung weitaus mehr als die Hälfte 
aller Deckungsmittel der betrieblichen Al-
tersversorgung ausmacht. Eine Einschrän-
kung des Dotierungsrahmens würde daher 
unweigerlich zu einem Rückgang der ar-
beitgeberfinanzierten Altersversorgung 
führen und sich damit sowohl sozialpoli-
tisch als auch für den Kapitalmarkt kontra-
produktiv auswirken. Ein Blick über die 
Grenzen hinaus ist hier hilfreich. 
 
Um den Arbeitnehmern im Hinblick auf 
die beschlossene Absenkung des Versor-
gungsniveaus in der gesetzlichen Renten-
versicherung den dadurch notwendigen 
Aufbau einer ergänzenden Altersabsiche-
rung zu ermöglichen, sollte der sich aus 
§ 3 Nr. 63 EStG und § 40 b EStG ergeben-
de Dotierungsrahmen, der in Summe etwa 
8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht, beibehalten werden. Jeweils die 
Hälfte des Dotierungsrahmens sollte für 
Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerbeiträge 
reserviert werden. Soweit der Arbeitneh-
mer den anteiligen Dotierungsrahmen nicht 
mit eigenen Beiträgen ausfüllt, sollte dieser 
Rahmen für Arbeitgeberbeiträge offen ste-
hen. Denn es darf nicht verkannt werden, 
dass bei dem von der Bundesregierung 
derzeit geplanten langfristigen Absinken 
des Rentenniveaus auf etwas mehr als 
40 % des letzten Netto-Einkommens auch 
bei einer vollen Ausschöpfung des Dotie-
rungsrahmens von 8 % das dann erreichba-
re Versorgungsniveau nicht zu einer Ver-
sorgung "de luxe" führen, sondern von der 
Wirkung her voraussichtlich noch nicht 
einmal die Sicherstellung des bisherigen 
langjährigen Versorgungsniveaus ermögli-
chen wird. Vor der Opposition aktuell vor-
gestellte Konzepte sehen sogar ein Absin-
ken auf 38 % des bestehenden Netto-
Einkommens vor. 
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Die steuerliche Förderung an die Verwen-
dung der geförderten Beiträge zum Aufbau 
von lebenslangen Renten zu knüpfen ist 
sinnvoll, da nur so eine spätere (nochmali-
ge) Belastung der Systeme der Sozialen 
Sicherung, welche Arbeitgeber wie Ar-
beitnehmer als Beitragszahler gleicherma-
ßen treffen würde, ausgeschlossen werden 
kann. Nicht zu verstehen ist daher, dass 
künftig Beiträge zu Leibrentenversiche-
rungen bei denen die erworbenen Anwart-
schaften nicht beleihbar, nicht vererblich, 
nicht veräußerlich, nicht übertragbar und 
nicht kapitalisierbar sind, als Sonderausga-
benabzug in der Endstufe mit einem 
Höchstbetrag von 20.000 Euro nur als Pro-
dukt der Privatvorsorge abzugsfähig sein 
sollen. Die wohl überwiegende Zahl der 
bestehenden traditionellen betrieblichen 
Versorgungseinrichtungen bietet seit Jahr-
zehnten Leistungen an, welche diese Krite-
rien erfüllen. So konnten z. B. Pensions-
kassen nach den Bestimmungen des Versi-
cherungsgesetzes für Angestellte vom 
28.12.1911 als Ersatzkassen an Stelle der 
Angestelltenversicherung tätig sein! 
 
Bei gleichen Leistungsstandards sollte da-
her die betriebliche Altersversorgung in 
die sog. "1. Schicht" aus dem Rürup-
Modell mit einbezogen werden, andern-
falls wird zwangsläufig eine Verlagerung 
weg von den kollektiven Systemen der 
betrieblichen Altersversorgung hin zu den 
individuellen Produkten der Privatvorsorge 
aus der bisherigen 3. Säule erfolgen. Damit 
würde der politisch begrüßenswerte Ansatz 
konterkariert, die notwendige Absicherung 
der biometrischen Risiken, welche bisher 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
erfolgt, effizient und kostengünstig für die 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der be-
trieblichen Altersversorgung mit abzubil-
den. Im übrigen ist es vor der aktuellen 
Haushaltsdiskussion, auch im Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung eines Dotierungs-
rahmens von 8 % -dies entspricht auf heu-
tiger Bemessungsgrundlage einem Betrag 
von 4.944 Euro p.a.- wenig zu verstehen, 

dass die neuartige private Leibrentenversi-
cherung mit einem Höchstbetrag von 
20.000 p.a. Euro allen Personen unbe-
schränkt zur Verfügung stehen soll, unab-
hängig davon, ob sie Zugang zu den ande-
ren klassischen Instrumenten der 1. Säule 
der Alterssicherung haben oder nicht. Ein 
solches Gesetzesvorhaben würde daher 
weder bei den Arbeitgebern noch bei den 
Arbeitnehmern Vertrauen in die Zukunft 
der betrieblichen Altersversorgung schaf-
fen. Für diesen Fall stellt sich vielmehr die 
Frage, wozu ein Arbeitgeber überhaupt 
noch seinen Arbeitnehmern ein im Ver-
gleich zur privaten Altersversorgung so 
eng begrenztes betriebliches Versor-
gungsmodell anbieten soll, für dessen Leis-
tungsfähigkeit er zudem das volle Haf-
tungsrisiko trägt. Hier muss die Politik 
dringend korrigierend durch Einbezug 
auch der betrieblichen Altersversorgung in 
die sogenannte "1. Schicht" eingreifen, 
sonst wird es zu erheblichen Fehlentwick-
lungen kommen. Insbesondere muss si-
chergestellt werden, dass die "Produktan-
forderungen" für eine steuerliche Förde-
rung nicht für die betriebliche Altersver-
sorgung vergleichsweise enger gefasst 
werden als für die Produkte der privaten 
Vorsorge um eine sachlich nicht gerecht-
fertigte Benachteiligung der betrieblichen 
Altersversorgung auszuschließen. 
 
So ist es z. B. sachlich nicht nachvollzieh-
bar, warum Leistungen aus der Riester-
Rente der vollen Beitragspflicht zur Kran-
kenversicherung unterliegen, soweit diese 
durch Träger der betrieblichen Altersver-
sorgung erbracht werden. Produkte aus der 
3. Säule werden dagegen von der Beitrags-
pflicht befreit. Die betriebliche Altersver-
sorgung ist hier vom Gesetzgeber gegen-
über Produkten aus der privaten Vorsorge 
deutlich schlechter gestellt. Dies ist sicher-
lich ein Grund mit dafür, dass die Riester-
Rente derzeit eine eher nur verhaltene Ak-
zeptanz in der betrieblichen Altersversor-
gung findet. 
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Die ab 01.01.2004 neu eingeführte Pflicht 
zur Verbeitragung der Betriebsrenten in 
der Krankenversicherung stößt ebenfalls 
auf große Vorbehalte. Auch wenn langfris-
tig zur Stabilisierung der Sozialversiche-
rungssysteme das Heranziehen der Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung 
zur Verbeitragung in der Krankenversiche-
rung als notwendig erscheint, so sollten 
derart einschneidende Änderungen nicht 
ohne eine entsprechende Übergangsrege-
lung sowie unter Beachtung der Gleichbe-
handlung der unterschiedlichen Durchfüh-
rungswege der betrieblichen Altersversor-
gungund der privaten Vorsorgeprodukte 
durchgeführt werden. 
So ist es bei Bestehen voller Beitrags-
pflicht zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung dem einzelnen Arbeitnehmer, der  
z. B. Ende Januar 2004 in Pension gegan-
gen ist, im Betrieb nicht vermittelbar, wa-
rum er bei Bezug einer Kapitalzahlung 
z. B. aus einer Direktversicherung eine um 
etwa 15 % niedrigere Leistung gegenüber 
dem Kollegen erhält, der Ende Dezember 
2003 pensioniert wurde. Die Arbeitnehmer 
haben hier das Gefühl, dass nur derjenige 
zur Sanierung der Haushalte der Sozialver-
sicherung herangezogen wird, der zuvor 
eine eigenfinanzierte zusätzliche Altersab-
sicherung getroffen hat und dadurch ver-
gleichsweise zu anderen Kollegen im Er-
gebnis "doppelt" belastet wird. Stichtags-
bedingt erhält er zudem eine erheblich 
niedrigere Leistung als der vergleichbare 
Kollege, der nur einige Tage zuvor in Pen-
sion gegangen ist. Entsprechend deutlich 
fallen die Proteste der Betroffenen aus. 
Diese offensichtlich aus haushaltspoliti-
schen Gründen heraus kurzfristig getroffe-
nen Maßnahmen des Gesetzgebers haben 
daher viel Skepsis bei den Arbeitnehmern 
gegenüber dem Angebot auf eine zusätzli-
che freiwillige Altersversorgung ausgelöst. 
Für den Erfolg der betrieblichen Altersver-
sorgung ist jedoch ein Klima des "zuneh-
menden Vertrauens" erforderlich und ent-
scheidend. 
 

Als eine vertrauensbildende Maßnahme 
aus Sicht der Arbeitnehmer enthält das 
AltEinG das Recht des Arbeitnehmers zur 
Fortsetzung der betrieblichen Altersver-
sorgung mit eigenen Beiträgen. Hierdurch 
soll die Portabilität der betrieblichen Al-
tersversorgung verbessert werden. Die 
Intention des Gesetzesgebers ist zu begrü-
ßen, denn zunehmend entspricht das Bild 
der Beschäftigung des Arbeitnehmers wäh-
rend der Aktivphase bei nur einem Arbeit-
geber nicht mehr der wirtschaftlichen Rea-
lität. Andererseits darf der Gedanke der 
Portabilität auch nicht überstrapaziert wer-
den. Denn betriebliche Altersversorgung 
ist mehr als nur ein Sparkonto, mit dem 
man auf eigenes Risiko und Kosten von 
Finanzdienstleister zu Finanzdienstleister 
wechseln kann. 
 
Für die Anwartschaften und Leistungen 
aus der betrieblichen Altersversorgung gilt 
in Deutschland für alle Durchführungswe-
ge – mehr oder weniger uneingeschränkt – 
das Leistungsprinzip. Das heißt, letztend-
lich hat der Arbeitgeber für die Zusagen 
auf betriebliche Altersversorgung einzu-
stehen. Bei dieser Form der Zusage gibt es 
im internationalen Vergleich, z. B. mit den 
USA, "typischerweise" keinen Rechtsan-
spruch des Arbeitnehmers auf eine Portabi-
lität der Deckungsmittel. Im Hinblick auf 
die zunehmend geforderte Mobilität der 
Arbeitnehmer sowie der Schaffung von 
möglichst einheitlichen Rahmenbedingun-
gen in der Europäischen Gemeinschaft 
auch auf dem Gebiet des Arbeits- und So-
zialrechts, welche eine solche Mobilität 
langfristig auch grenzüberschreitend er-
möglichen sollen, ist die vorgesehene Er-
leichterung der Portabilität für die externen 
kapitalgedeckten Durchführungswege, also 
die Pensionskasse, der Pensionsfonds und 
die Direktversicherung, zu begrüßen. Denn 
für diese Durchführungswege sollen künf-
tig auch einheitlich die Rahmenbedingun-
gen der sogenannten Pensionsfondsrichtli-
nie gelten. 
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Die betriebliche Altersversorgung steht 
mehr denn je vor großen Anforderungen 
und Erwartungen. Die Anforderungen 
werden die Leistungsanbieter für betriebli-
che Altersversorgung erfüllen können. Die 
Erwartungen in die betriebliche Altersver-
sorgung werden sich jedoch nur dann er-
füllen, wenn das Vertrauen von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern in langfristig zu-
verlässige gesetzliche Rahmenbedingun-
gen (wieder) gewonnen wird. Dann ist der 
betrieblichen Altersversorgung der Erfolg 
sicher. 
 


